
Schwere Gewaltvorfälle und Notfälle, die
 
-> den Regelbetrieb der Schule massiv beeinträchtigen oder

->  Personen der Schulgemeinschaft in ihrem körperlichen  
oder psychischen Wohl gefährden oder

 
-> Eskalationspotenzial haben oder

-> von besonderem öffentlichen Interesse sind.

SIBUZ,  
Bereich Notfälle  

und Krisen 

Tel.: ....................................

............................................

............................................

Zuständige Schulaufsicht  

Tel.: ...................................................................................

..........................................................................................

Schulamt 

Tel.: ....................................

............................................

............................................

Legende
 alarmiert im Bedarfsfall
 informiert zeitnah

Anlage „Handeln und Kommunizieren bei schweren Gewaltvorfällen 
und Notfällen“ zur AV Gewalt, Notfälle und Krisen vom 29.05.2024 
(Datum muss nachgetragen werden, wenn Veröffentlichungsdatum feststeht)

SenBJF 
Fachgruppe  

Schulpsychologie 

SenBJF 
Hausleitung

(StS B,  
StS AS, Sen)

SenBJF 
Pressestelle

SenBJF 
I AbtL / IV AbtL 

Polizei  

110
Feuerwehr / Rettungsdienst 

112
Jugendamt bei  

Kindeswohlgefährdung 
(regionaler Krisendienst)

Tel.: ....................................

............................................

............................................

Schule

Schulleitung / Krisenteam
a. sofortige Hilfe und Unterstützung für alle Betroffenen  

b.  Fürsorgepflicht gegenüber den Schülerinnen und  
Schülern sowie dem gesamten Schulpersonal  

c.  schnelle und verlässliche Kommunikation zwischen 
Schule und Erziehungsberechtigten, Unterstützungs-
systemen sowie Schulaufsichtsbehörde 


